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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Die Kommission schlägt vor, dass der Rat den Standpunkt festlegt, der im Namen der Europäischen 
Union im durch das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (im Folgenden „Abkommen über Handel und 
Zusammenarbeit“) eingesetzten Sonderausschuss für Straßenverkehr in Bezug auf die Erstellung 
einer gemeinsamen Liste von Verstößen, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können, 
zu vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Der im Abkommen über Handel und Zusammenarbeit festgelegte Sonderausschuss 
für Straßenverkehr 

Der Sonderausschuss für Straßenverkehr ist ein nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe o des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit eingesetztes Gremium. Nach Teil A Abschnitt 1 
Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs 31 jenes Abkommens ist der Sonderausschuss für Straßenverkehr 
befugt, einen Beschluss („der geplante Beschluss“) über eine Liste der Kategorien, Arten und 
Schweregrade schwerwiegender Verstöße zu verabschieden, die neben den in Anlage 31-A-1-1 
aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können. 

2.2. Der geplante Beschluss des Sonderausschusses für Straßenverkehr 

Hauptzweck des geplanten Beschlusses ist die Erstellung einer gemeinsamen Liste der von 
Güterkraftverkehrsunternehmen begangenen schwerwiegenden Verstöße, die dazu führen können, 
dass diesen Unternehmen die Zuverlässigkeit aberkannt wird. Eine erste Liste von schwersten 
Verstößen wurde in Anlage 31-A-1-1 veröffentlicht.  

In der Union wird mit derselben Zielsetzung die Liste schwerwiegender Verstöße in Anhang I der 
Durchführungsverordnung (EU) 2016/403 der Kommission1 veröffentlicht.  

Mit dem geplanten Beschluss wird die in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/403 der 
Kommission enthaltene Liste von Verstößen geringfügig angepasst, damit für die auch im 
Abkommen über Handel und Zusammenarbeit enthaltenen Verstöße die korrekten 
Rechtsgrundlagen und bei bestimmten Verstößen die verschiedenen, nach Unionsrecht bzw. dem 
Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zulässigen Betriebsarten widergespiegelt werden.   

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Der Standpunkt der Union sollte daher darin bestehen, entsprechend dem diesem Vorschlag 
beiliegenden Entwurf den Beschluss des Sonderausschusses für Straßenverkehr zu unterstützen. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/403 der Kommission vom 18. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EG) 

Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Einstufung schwerwiegender 
Verstöße gegen die Unionsvorschriften, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit der 
Kraftverkehrsunternehmer führen können, sowie zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 2006/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 74 vom 19.3.2016, S. 8, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj). 
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4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten 
Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von 
Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden 
Übereinkunft, zu erlassen hat“, durch Beschlüsse festgelegt. 
Bei dem vom Sonderausschuss für Straßenverkehr zu fassenden Beschluss handelt es sich um einen 
rechtswirksamen Akt. Mit dem geplanten Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit weder ergänzt noch geändert. Die 
verfahrensrechtliche Rechtsgrundlage für den geplanten Beschluss ist daher Artikel 218 Absatz 9 
AEUV. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt in 
erster Linie vom Ziel und Inhalt des geplanten Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der Union zu 
vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem geplanten Rechtsakt ein doppelter Zweck oder 
Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche, während der andere von untergeordneter 
Bedeutung ist, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV auf eine einzige materielle 
Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, die der wesentliche oder vorrangige 
Zweck oder Gegenstand verlangt. 

Hauptzweck und Inhalt des geplanten Rechtsakts betreffen den Bereich der Verkehrspolitik. 

Somit ist Artikel 91 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss.  

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 91 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES GEPLANTEN RECHTSAKTS 

Der Beschluss des Sonderausschusses für Straßenverkehr sollte nach seiner Annahme im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht werden. 
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2025/0257 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im durch das Abkommen über 
Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits eingesetzten Sonderausschuss für Straßenverkehr in Bezug auf die 
gemeinsame Liste von Verstößen, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können, 

zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 91 
in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (im Folgenden „Abkommen über Handel und 
Zusammenarbeit“) wurde durch die Union mit Ratsbeschluss (EU) 2021/689 geschlossen 
und trat am 1. Mai 2021 in Kraft. 

(2) Nach Teil A Abschnitt 1 Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs 31 jenes Abkommens ist der nach 
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe o jenes Abkommens eingesetzte Sonderausschuss für 
Straßenverkehr befugt, einen Beschluss über eine Liste der Kategorien, Arten und 
Schweregrade schwerwiegender Verstöße zu verabschieden, die neben den in Anlage 31-A-
1-1 aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können. 

(3) In Abschnitt 1 Artikel 6 des Anhangs 31 des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit 
sind im Einzelnen die Voraussetzungen festgelegt, die im Hinblick auf die Anforderung der 
Zuverlässigkeit eines Güterkraftverkehrsunternehmens erfüllt sein müssen. So sind in den 
Absätzen 2 und 3 die Voraussetzungen festgelegt, unter denen die in Absatz 1 Unterabsatz 3 
Buchstabe b genannten Verstöße dazu führen können, dass die zuständigen Behörden der 
Vertragspartei der Niederlassung gegen das betreffende Güterkraftverkehrsunternehmen ein 
Verwaltungsverfahren einleiten und dass bei dem betreffenden 
Güterkraftverkehrsunternehmen die Anforderung der Zuverlässigkeit als nicht mehr erfüllt 
gilt. Zudem enthält Anlage 31-A-1-1 eine Liste der sieben schwersten Verstöße, bei denen 
die zuständige Behörde der Vertragspartei der Niederlassung zwingend ein 
Verwaltungsverfahren einleiten muss. 

(4) Eine im Abkommen über Handel und Zusammenarbeit oder im Unionsrecht oder im 
nationalen Recht festgelegte gemeinsame Liste von Verstößen in Bezug auf die in Teil A 
Abschnitt 1 Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe b des Anhangs 31 des Abkommens 
über Handel und Zusammenarbeit genannten Angelegenheiten, kann die Umsetzung jenes 
Abkommens im Güterkraftverkehrssektor vereinfachen. Daher sollte eine Liste der 
Kategorien, Arten und Schweregrade schwerwiegender Verstöße, die neben den in 
Anhang 31 Anlage 31-A-1-1 des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit 
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aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können, durch 
Beschluss des Sonderausschusses für Straßenverkehr auf der Grundlage von Teil A 
Abschnitt 1 Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs 31 jenes Abkommens verabschiedet werden. 

(5) Da der geplante Beschluss für die Union verbindlich sein wird, ist es angezeigt, den im 
Namen der Union im Sonderausschuss für Straßenverkehr zu vertretenden Standpunkt 
festzulegen. 

(6) Möglicherweise müssen nationale Rechtsrahmen im Hinblick auf die Einführung 
zusätzlicher schwerwiegender Verstöße angepasst werden, die in dem diesem Beschluss 
beiliegenden Beschlussentwurf des Sonderausschusses enthalten sind. Damit beide Seiten 
Zeit haben, die Modalitäten für den Informationsaustausch über schwerwiegende Verstöße, 
die in der jeweils anderen Vertragspartei als der der Niederlassung begangen werden, im 
Einklang mit Teil A Abschnitt 1 Artikel 14 Absatz 5 des Anhangs 31 des Abkommens über 
Handel und Zusammenarbeit zu vereinbaren und zu erstellen, sollte für den geplanten 
Rechtsakt ein Anwendungsdatum festgelegt werden. Daher sollte der Beschluss des 
Sonderausschusses für Straßenverkehr ab dem 1. Dezember 2025 gelten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der im Namen der Union im Sonderausschuss für Straßenverkehr zu vertretende 
Standpunkt im Hinblick auf die Liste der Kategorien, Arten und Schweregrade 
schwerwiegender Verstöße, die neben den in Anlage 31-A-1-1 des Abkommens über 
Handel und Zusammenarbeit aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit 
eines Güterkraftfahrtunternehmens führen können, ist in dem diesem Beschluss 
beigefügten Beschlussentwurf des Sonderausschusses für Straßenverkehr festgelegt. 

(2) Geringfügige Änderungen des beigefügten Beschlussentwurfs des Sonderausschusses für 
Straßenverkehr können von der Kommission ohne weiteren Beschluss des Rates 
vorgenommen werden. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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